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#ST# Bekanntmachungen
von

Departementen und andern Verwaltungsstellen tos Bundes.

Einfuhr von Setzlingen über Thayngen und Dörflingen.
Die Einfuhr von Setzlingen, Gesträuchen, Obstbäumen und

allen ändern Vegetabilien ausser der Rebe wird im Grenzverkehr
mit dem Grossherzogtum Baden über die Nebenzollämter Thayngen
und Dörflingen gestattet.

B e r n , den 24. Februar 1909. (3.)..

Schweiz. Landwirtschaftsdepartement.

Russische Besitzungen in Zentralasien.
Nach einer Mitteilung der kaiserlich russischen Regierung

ist den Ausländern das Betreten der- russischen Besitzungen in
Zentralasien grundsätzlich untersagt. Bewilligungen, diese Pro-
vinzen zu bereisen, können Ausländern erteilt werden, wenn sie
durch Vermittlung des diplomatischen Vertreters ihres Landes
in Russland einige Wochen vorher darum nachsuchen.

Reisende, die sich ohne eine solche Erlaubnis nach Zentral-
asien begeben, werden von den russischen Lokalbehörden zurück-
gewiesen.

Bern, den 29. Januar 1909.. (3...)

Schweiz. Bundeskanzlei.
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Tarifentscheide zum schweizerischen Gebrauchszolltarif.
Zufolge einer aus Handelskreisen stammenden Anregung

hat sich die unterfertigte Amtsstelle veranlasst gesehen, die seit
der letzten bereinigten Tarifausgabe vom 31. Mai 1907 bis
31. Dezember 1908 erschienenen Tarifentscheide des Zolldeparte-
ments mit Einschluss der zufolge des Zürcher Abkommens mit
Deutschland erlassenen Verfügungen, nach Tarifpositionen ge-
ordnet, zusammenzustellen und die Sammlung drucken zu lassen.
Das betreffende Imprimât kann zum Preise von 15 Rp. bei den
Zollgebietsdirektionen in Basel, Schaffhausen, Chur, Lugano,
Lausanne und Genf, sowie bei den Hauptzollämtern in Bern,
Zuzern, Zürich und St. Gallen bezogen werden.

B e r n , den 11. Februar 1909. (3...)

Schweizerische Oberzolldirektion.

Druckschriften zu Händen der Bundesversammlung.
Für Druckschriften, welche zur Verteilung an die Mitglieder

der Bundesversammlung an das Drucksachenbureau der Bundes-
kanzlei adressiert werden, ist eine Auflage von mindestens 300
Exemplaren (für Pläne und Karten mindestens 350 Exemplare)
erforderlich (wo der deutsche und französische Text vorhanden,
300 deutsche und 150 französische). Bei direkter Versendung
unter Privatadresse und ohne Vermittlung unseres Drucksachen-
bureaus ist an letzteres für den Bedarf des Archivs und für
Nachforderungen stets ein kleiner Vorrat einzusenden.

B e r n , im Februar 1904.
Schweiz. Bundeskanzlei.

Vollziehungsverordnung zum Zollgesetz.
Angesichts der stetsfort zahlreich eingehenden Reklamationen

in Zollsachen, welche auf mangelhafte Kenntnis der Zollvorschriften
zurückzuführen sind, sehen wir uns veranlaßt, dem Publikum,
welches mit dem Zolldienst in Berührung kommt, dringend zu
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•empfehlen, sich mit den Vorschriften des Zollgesetzes vom 28. Juni
1893 und insbesondere der Vollziehungsverordnung zu demselben,
vom 12. Februar 1895, einläßlich vertraut zu machen.

Letztere enthält alle Vorschriften, welche in bezug auf die
schweizerische Zollbehandlung zu befolgen sind, und zerfällt in
folgende Teile:

I. Abschnitt: Allgemeine Vorschriften.
II. „ Verfahren bei der Zollabfertigung:

A. Zolldeklaration und Berechnung der Gebühren.
B. Zollabfertigung und Zollscheine.
C. Zollamtliche Kontrolle und Warenrevision.

III. „ Die Abfertigung mit Geleitschein.
IV. „ Eidgenössische Niederlagshäuser.
V. „ Die Abfertigung mit Freipaß.

VI. fl Ausnahmen von der Zollpflicht, Retourwaren.
Vu. „ Landwirtschaftlicher Grenzverkehr.

VIII. „ Allgemeine Schlußbestimmungen.
Anhang : Formulare.

Für jedermann, der mit dem Zolldienst zu verkehren hat und
dem daran gelegen ist, Anstände wegen Nichtbeachtung der Zoll-
vorschriften zu vermeiden, empfiehlt sich daher die Anschaffung
gedachter Verordnung, welche zum Preise von 50 Cts. bei den
Zollgebietsdirektionen in Basel, Schaffhausen, Ghur, Lugano, Lau-
sanne und Genf bezogen werden kann.

Be rn , den 18. Januar 1899.
Schweiz. Oberzolldirektion.
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